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DC. Heute kann die Stadt
ohnerechtsgültigenVoranschlag
nurMittel für die unerlässliche
ordentliche Staatstätigkeit ein
setzen. Die Einschränkunghat
Nachteile,daszeigtesich2012,als
gegendenVoranschlag dasRefe
rendumergriffenwordenwar.Die
BeschränkungaufAusgaben,die
fürdieordentlicheStaatstätigkeit
unerlässlichsind, führtezuProb
lemen insbesondere beim bauli
chenUnterhalt.

Mehrkosten vermeiden
Der Stadtrat ist der Überzeu

gung, dass esnicht imSinneines
Referendumskomitees oder der
GegnerinnenundGegner eines
Voranschlags sein kann, dass

durch eine Beschränkung auf
diefürdieordentlicheStaatstätig
keitunerlässlichenAusgabendie
Wirtschaftlichkeitvernachlässigt
wirdunddies letztlich zuMehr
kosten führen kann.

Umdieszuvermeiden,willder
Stadtrat den finanziellen Spiel
raum vergrössern: Analog der
kantonalenGesetzgebungsolldie
Stadt auchohneverbindlich fest
gesetztenVoranschlagAusgaben
tätigen können, die für die or
dentliche wie auch für die wirt
schaftliche Staatstätigkeit uner
lässlich sind.Mittel sollen also
eingesetztwerden,wenndiesaus
wirtschaftlicherSichtSinnmacht
unddazubeiträgt,Mehrkostenzu
vermeiden.

Analog der Kantonsregelung
Das kantonale Gesetz über

die Steuerung der Finanzen und
Leistungen(FLG)ermächtigtden
Regierungsrat, auch ohne ver
bindlichen Voranschlag die für
die ordentlicheundwirtschaft
liche Staatstätigkeit unerlässli
chenAusgabenzutätigen. Indie
semRahmensoll auchder Stadt
rathandelnkönnen: AufAnfrage
derStadthatdasAmtfürGemein
dendieAuffassungvertreten,dass
der Spielraum ohne verbindli
chenVoranschlagmaximal ana
logderkantonalenRegelungaus
geweitet werden könne. Diese
Kompetenz desStadtratesmüsse
inderGemeindeordnung festge
schriebenwerden.

AusdiesemGrundschlägtder
Stadtrat vor, die Gemeindeord
nung in Artikel 70 umLitera e zu
ergänzen. Es geht darum, dass
Ausgaben, die «für die ordentli
cheundwirtschaftlicheStaatstä
tigkeit unerlässlich sind», auch
ohneverbindlichenVoranschlag
vomStadtratgetätigtwerdenkön
nen. Der Begriff derWirtschaft
lichkeit, der neu in die Gemein
deordnung aufgenommen wer
densoll,wirdineinemReglement
präzisiert werden.

Debatte im Grossen Stadtrat
Alle Fraktionen ausser der

SVP (siehe «Darstellung parla
mentarische Minderheit») be
fürworteten die Änderung der
Gemeindeordnung. Die Ände
rung derGemeindeordnung sei
sinnvoll, weil sie dieHandlungs
fähigkeit der Stadt gewährleiste.
Allerdings betonten auch alle
Fraktionen, dass sie achtsam
überdieAusarbeitungdesRegle
mentswachenwürden:Dortnäm
lich werde präzisiert, was unter
«für die wirtschaftliche Staatstä
tigkeit unerlässliche Ausgaben»
zu verstehen sei. EinBudgetrefe
rendum müsse auch in Zukunft

MEhR fINANZkoMpETENZEN
fÜR DEN STADTRAT
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Wenn kein rechtsgültiger Voranschlag vorliegt, soll dies nicht zu Mehrkosten füh-
ren. Der Stadtrat soll in diesem Falle Ausgaben tätigen können, die aus wirtschaft-
licher Sicht Sinn machen. Die Stimmberechtigten entscheiden am 9. Februar 2014.

1 | Mit der Änderung von
Artikel 70 der Gemein-
deordnung soll die
Finanzkompetenz des
Stadtrates für den Fall
des Budgetreferendums
erweitert werden.
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ein griffiges demokratisches
Druckmittel bleiben. Hingegen
müsstenauchbeieinemReferen
dum Ausgaben getätigt werden
können, die aus wirtschaftlicher
Sicht sinnvoll seien. Jede einzel
ne dieser Ausgaben müsste aber
dereinstauf ihreUnerlässlichkeit
hin geprüft und überzeugend
begründet werden.

DenGegnern der Änderung
der Gemeindeordnung, der par
lamentarischenMinderheit, ent
gegnet der Stadtrat wie folgt:

Stellungnahme Stadtrat
DerStadtraterachtetdieMög

lichkeit, für diewirtschaftliche
StaatstätigkeitunerlässlicheAus
gabentätigenzukönnen,alssinn
voll, weil er dadurch bei einem
noch nicht verbindlichen Vor
anschlag mehr Handlungsspiel
raumerhält.Die gleichenBefug
nisse stehen auf kantonaler
Ebene demRegierungsratbereits
heute offen.

Die gegenwärtig geltende
Beschränkung auf die ordentli
che Staatstätigkeit verbietet Aus
gaben, die auswirtschaftlichen
Gründen angezeigt wären, was
letztlich zu Mehrkosten führen
kann. Der Befürchtung schliess
lich, der Begriff derWirtschaft
lichkeit könnte weit ausgelegt
werden,wirddadurchRechnung
getragenwerden,dassderGrosse
Stadtrat diesen unbestimmten
Begriff auf Stufe Reglement prä
zisierenwird.

Stimmempfehlung
Grosser Stadtrat und Stadt

ratempfehlendenStimmberech
tigten,derÄnderungderGemein
deordnung (Grundlage für un
erlässliche Ausgaben für die
ordentliche undwirtschaftliche
Staatstätigkeitbeinochnichtver
bindlichem Voranschlag) zuzu
stimmen.

Darstellung parlamentarische Minderheit:

hätten getätigt werden können, nannte
der Stadtrat keine. Der Begriff «wirt-
schaftliche Staatstätigkeit» ist sehr
schwammig formuliert. Schon bei der
Abwägung, ob es sich bei einer Ausgabe
um eine «ordentliche Staatstätigkeit»
handelt oder nicht, ist viel Spielraum ge-
geben. Ein Ermessensspielraum, welcher
mit dem Begriff «wirtschaftliche Staats-
tätigkeit» noch weiter ausgeweitet wird.
Zählt zum Beispiel die Führung eines
Quartierbüros zur «ordentlichen Staats-
tätigkeit», oder wird dies als «wirtschaft-
liche Staatstätigkeit» definiert?

Die SVP vertritt die Ansicht, dass
das parlamentarische Recht und sogar
das Volksrecht, ein Budget an den Stadt-
rat zurückzuweisen, nicht durch eine
schwammig formulierte Ausweitung
der Ausgabenkompetenz verwässert wer-
den darf. Mit der vorgeschlagenen An-
passung der Ausgabenkompetenz würde
eine Ablehnung eines Voranschlages
im Grossen Stadtrat oder das Ergreifen
einer Referendumsabstimmung zur
Makulatur, da die Ausgabenkompe-
tenz trotz fehlendem bewilligtem Vor-
anschlag nicht oder nur sehr marginal
eingeschränkt würde.

Stimmen Sie deshalb Nein zur
Erhöhung der Ausgabenkompetenz
in der Gemeindeordnung.

Mit der erfolgreichen Ergreifung
eines Referendums gegen den Voran-
schlag der Stadt Luzern und der dadurch
notwendigen Ansetzung einer Volksab-
stimmung nehmen mindestens 800
Stimmberechtigte ihr Volksrecht wahr,
sich gegen die Steuerfussfestsetzung
oder Ausgabenpolitik des Stadtrates zur
Wehr zu setzen. Aber auch der Grosse
Stadtrat hat die Kompetenz, einen
unausgereiften Voranschlag an den
Stadtrat zurückzuweisen oder abzuleh-
nen. Es ist somit ein politisches Grund-
recht der Stadt Luzern, dass das Parla-
ment oder die Bevölkerung mit einem
Referendum die Einsetzung eines
genehmigten Voranschlages auf
den 1. Januar eines Jahres ablehnen
kann.

Die SVP ist sich auch bewusst, dass
es nicht möglich und sinnvoll ist, ohne
genehmigtes Budget am 1. Januar
quasi die gesamte «Staats- und Verwal-
tungstätigkeit» einzustellen. So war es
auch beim Referendum im Jahr 2012
der Stadt weiterhin möglich, Ausgaben
für die ordentliche Staatstätigkeit zu
tätigen. Der Stadtrat möchte nun mit
der Anpassung in der Gemeindeord-
nung die Ausgabenermächtigung beim
Fehlen eines genehmigten Voranschla-
ges auch auf «Ausgaben für die wirt-
schaftliche Staatstätigkeit» ausweiten.
Konkret begründet der Stadtrat diese
Anpassung damit, dass «dem Stadtrat
auch bei einem noch nicht verbind-
lichen Voranschlag mehr Handlungs-
spielraum gegeben wird, als dies heute
der Fall ist».

Die SVP-Fraktion musste anlässlich
der Kommissions- und der Parlamentsbe-
ratung jedoch feststellen, dass der Stadt-
rat nicht begründen konnte, weshalb
seine Ausgabenkompetenz ohne geneh-
migten Voranschlag massiv ausgeweitet
werden soll. Konkrete Beispiele, welche
Ausgaben beim letzten Budgetreferen-
dum mit der neuen Regelung zusätzlich


